
Bayerisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt

Nr. 12 München, den 30. Juni 2023

Datum I n h a l t Seite

23.6.2023 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und 
das Veterinärwesen und weiterer Rechtsvorschriften

2120-1-U/G, 605-1-F, 7831-4-U, 605-10-F, 2013-1-2-F
246

23.6.2023 Gesetz zur Änderung der Bayerischen Bauordnung
2132-1-B

250

23.6.2023 Gesetz zur Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes und weiterer Rechtsvor-
schriften

2242-1-WK, 2210-2-4-WK, 2210-1-3-WK, 2211-2-WK, 2035-1-F
251

25.5.2023 Verordnung zur Änderung der Kinderbildungsverordnung
2231-1-1-A

255

25.5.2023 Berufsfachschulordnung Ernährung und Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege, Hotel- und Tou-
rismusmanagement, Informatik und Fremdsprachenberufe (Berufsfachschulordnung – BFSO)

2236-4-1-9-K, 2236-4-1-6-K
257

2.6.2023 Verordnung zur Änderung der Digitalen Bauantragsverordnung
2132-1-24-B

297

9.6.2023 Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung Ausländerrecht
26-1-1-I

298

9.6.2023 Verordnung zur Änderung der E-Rechtsverkehrsverordnung Justiz
31-1-1-J

300

7.6.2023 Bekanntmachung der Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 7. Juni 
2023 Vf. 8-IX-23 304

B 1612
245

Bayerisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen und weiterer Rechtsvor-
schriften vom 23. Juni 2023
2132-1-B Gesetz zur Änderung der Bayerischen Bauordnung vom 23. Juni 2023
Gesetz zur Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 23. Juni 2023
2231-1-1-A Verordnung zur Änderung der Kinderbildungsverordnung vom 25. Mai 2023
2236-4-1-9-K Berufsfachschulordnung Ernährung und Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege, Hotel- und Tourismusmanagement, Infor-
matik und Fremdsprachenberufe (Berufsfachschulordnung – BFSO) vom 25. Mai 2023
2132-1-24-B Verordnung zur Änderung der Digitalen Bauantragsverordnung vom 2. Juni 2023
26-1-1-I Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung Ausländerrecht vom 9. Juni 2023
31-1-1-J Verordnung zur Änderung der E-Rechtsverkehrsverordnung Justiz vom 9. Juni 2023
Bekanntmachung der Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 7. Juni 2023 Vf. 8-IX-23

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 12/2023 251

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Denkmalschutzgesetzes und  
weiterer Rechtsvorschriften

vom 23. Juni 2023

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes

Das Bayerische Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) 
in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS  
2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch Art. 14 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. 
S. 128) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird jeweils das Wort „Absatz“ durch 
die Angabe „Abs.“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird das Wort „Absatzes“ durch die  
Angabe „Abs.“ ersetzt.

2. In Art. 2 Abs. 2 wird das Wort „Absatz“ durch die  
Angabe „Abs.“ ersetzt.

3. Art. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Absatz“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Absatz“ durch die 
Angabe „Abs.“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird jeweils das Wort „Absatz“ 
durch die Angabe „Abs.“ ersetzt und die An-
gabe „(Art. 21 Abs. 2)“ wird gestrichen. 

4. Art. 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Absatzes“ durch die 

Angabe „Abs.“ ersetzt.

cc) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Dient die Maßnahme der Gewinnung er-
neuerbarer Energien überwiegend für den 
Energiebedarf im Baudenkmal oder zu sei-
ner energetischen Verbesserung, kann die 
Erlaubnis in den Fällen des Satzes 1 oder 2  
nur versagt werden, soweit überwiegende 
Gründe des Denkmalschutzes entgegenste-
hen und diesen nicht durch Nebenbestim-
mungen zur Art der Umsetzung Rechnung 
getragen werden kann.“

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Unbeschadet des Satzes 1 entfällt die Er-
laubnis bei Bauvorhaben, die die Voraus-
setzungen des Art. 73 Abs. 1 Satz 1 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) erfüllen 
und bei verfahrensfreien Bauvorhaben, die 
im Übrigen die Voraussetzungen des Art. 73 
Abs. 1 Satz 1 BayBO erfüllen, wenn das 
Landesamt für Denkmalpflege dem Bauvor-
haben auf Ersuchen der Baudienststelle zu-
gestimmt hat.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wird 
wie folgt gefasst:

„3Für denkmaltypische Bauprodukte, die in 
Baudenkmälern verwendet werden sollen, 
erteilt die untere Bauaufsichtsbehörde die Zu-
stimmung im Einzelfall nach Art. 20 BayBO.“

cc) Der bisherige Satz 3 wird aufgehoben.

dd) Folgender Satz 4 wird angefügt:

„4Werden denkmaltypische Bauprodukte bei 
Bauvorhaben verwendet, die die Vorausset-
zungen des Art. 73 Abs. 1 Satz 1 BayBO er-
füllen, oder in verfahrensfreien Bauvorhaben, 
die im Übrigen die Voraussetzungen des 
Art. 73 Abs. 1 Satz 1 BayBO erfüllen, ent-
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scheidet die höhere Bauaufsichtsbe hörde.“

c) Folgender Abs. 5 wird angefügt:

„(5) 1Abweichend von Abs. 1 Satz 2 bedarf 
die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung 
von Windenergieanlagen nur in der Nähe von be-
sonders landschaftsprägenden Baudenkmälern 
der Erlaubnis. 2Die Erlaubnis ist zu versagen, 
soweit das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung 
des Wesens, des überlieferten Erscheinungs-
bilds oder der künstlerischen Wirkung des be-
sonders landschaftsprägenden Baudenkmals 
führen würde und gewichtige Gründe des Denk-
malschutzes für die unveränderte Beibehaltung 
des bisherigen Zustands sprechen.“

5. Art. 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Er hat die Kosten für die vorherige wissen-
schaftliche Untersuchung, die Bergung von 
Funden und die Dokumentation der Befunde 
zu tragen, soweit ihm das zuzumuten ist.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

b) Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Abs. 1 Satz 2 und Art. 6 Abs. 2 Satz 2 sowie 
Art. 6 Abs. 3 gelten entsprechend.“

c) In Abs. 3 wird das Wort „Absatz“ jeweils durch 
die Angabe „Abs.“ ersetzt.

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Abs. 1 Satz 2 und Art. 6 Abs. 2 Satz 2 so-
wie Art. 6 Abs. 3 gelten entsprechend.“

bb) Die folgenden Sätze 3 und 4 werden ange-
fügt:

„3Abweichend von Satz 1 bedarf die Errich-
tung, Veränderung oder Beseitigung von 
Windenergieanlagen der Erlaubnis

1. in der Nähe von besonders landschafts-
prägenden Bodendenkmälern oder

2. wenn sie sich auf den Bestand eines 

Bodendenkmals auswirken kann. 

4In den Fällen des Satzes 3 Nr. 1 gilt Art. 6 
Abs. 5 Satz 2 entsprechend.“

e) Folgender Abs. 6 wird angefügt:

„(6) 1Auf in der Denkmalliste nach Art. 2 
Abs. 1 verzeichneten Bodendenkmälern ist der 
Einsatz technischer Ortungsgeräte, die geeignet 
sind, Denkmäler im Erdreich aufzufinden, ver-
boten. 2Eine Erlaubnis kann nur für berechtigte 
berufliche Zwecke erteilt werden. 3Abs. 1 Satz 3 
und Abs. 3 gelten entsprechend.“

6. Art. 8 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 wird das Wort „Absätze“ durch die An-
gabe „Abs.“ ersetzt.

b) Abs. 5 wird aufgehoben.

7. Art. 9 wird wie folgt gefasst:

„Art. 9

Schatzregal

(1) 1Bewegliche Bodendenkmäler oder Teile da-
von, die herrenlos oder so lange verborgen gewesen 
sind, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, 
werden unabhängig von einer Eintragung nach Art. 2 
Abs. 1 mit der Entdeckung Eigentum des Freistaates 
Bayern. 2Sie sind unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege zu übergeben. 

(2) 1Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem 
das Bodendenkmal entdeckt wurde, hat gegen den 
Freistaat Bayern einen Anspruch auf Ausgleich. 2Für 
Funde auf der Grundstücksgrenze gilt § 432 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB). 3Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Objekte, deren 

1. Verkehrswert weniger als 1 000 € beträgt oder 

2. deren Fund oder Bergung unter Verstoß gegen 
gesetzliche Bestimmungen erfolgte.

4Die Höhe des Ausgleichs bemisst sich nach dem 
Verkehrswert des restaurierten Objekts abzüglich 
des Aufwands für eine fachgerechte Restaurierung 
und Konservierung. 5Die Belohnung nach Abs. 3 ist 
zum Abzug zu bringen. 

(3) 1Der Entdecker, der nicht zugleich Grund-
stückseigentümer ist, hat gegen den Freistaat Bay-
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ern einen Anspruch auf Belohnung nach § 971 BGB. 
2Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 3Für die Wertbe-
rechnung im Rahmen des § 971 Abs. 1 Satz 2 BGB 
gilt Abs. 2 Satz 4.

(4) 1Der Anspruch auf Ausgleich oder Belohnung 
entsteht 24 Monate nach der Übergabe an das Lan-
desamt für Denkmalpflege. 2Er entfällt, wenn das  
Objekt an die nach § 984 BGB Berechtigten zurück-
gegeben und diesen je zur Hälfte das Eigentum an 
dem Objekt übertragen wird. 

(5) 1Das Eigentum soll vom Freistaat Bayern auf 
Antrag der Gemeinde des Fundorts übertragen wer-
den, wenn die fachgerechte Archivierung und Lage-
rung der gesamten Funde einer Grabung durch eine 
fachlich besetzte Einrichtung gewährleistet wird. 2In 
diesem Fall bestehen keine Ansprüche der Gemein-
de nach den Abs. 2 und 3.

(6) Für Entdeckungen vor dem 1. Juli 2023 sind 
die Vorschriften des Bayerischen Denkmalschutz-
gesetzes in der am 30. Juni 2023 geltenden Fassung 
anzuwenden.“

8. Art. 11 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Bei Bauvorhaben, die die Voraussetzungen 
des Art. 73 Abs. 1 Satz 1 BayBO erfüllen und bei 
verfahrensfreien Bauvorhaben, die im Übrigen 
die Voraussetzungen des Art. 73 Abs. 1 Satz 1 
BayBO erfüllen, treten die Höheren an die Stelle 
der Unteren Denkmalschutzbehörden.“

b) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Satz 2 gilt auch für Entscheidungen nach Art. 7.“

9. Art. 14 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Nr. 3 wird folgender Buchst. p angefügt:

„p) von der Bayerischen Ingenieurekam - 
mer- Bau,“.

b) In Nr. 4 wird das Wort „sieben“ durch das Wort 
„sechs“ ersetzt. 

10. Art. 15 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach 
den Art. 6, 7 und 10 Abs. 1 und auf Verpflichtung 

des Eigentümers nach Art. 7 Abs. 5 ist schrift-
lich bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde 
einzureichen, die ihn unverzüglich der Gemeinde 
zur Stellungnahme übermittelt.“

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Untere“ durch 
das Wort „zuständige“ ersetzt.

11. Art. 18 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

12. Die Art. 19 und 20 werden aufgehoben.

13. Art. 21 wird Art. 19 und wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Entschädi-
gungsaufwand“ durch das Wort „Entschädi-
gungsfonds“ ersetzt.

b) Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 1 vorangestellt:

„(1) 1Für Entschädigungen bei Enteignung 
nach Art. 18, Ausgleich unzumutbarer Kostenbe-
lastungen nach Art. 4 Abs. 3 sowie bei Instand-
setzungsmaßnahmen nach Art. 4 Abs. 1 wird ein 
Entschädigungsfonds vorgehalten, der von der 
Obersten Denkmalschutzbehörde als staatliches 
Sondervermögen unterhalten wird. 2Steuervor-
teile, die auf die Denkmaleigenschaft zurückzu-
führen sind, sind bei Zahlungen an den Betrof-
fenen in angemessenem Umfang anzurechnen.“

c) Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 2.

d) Der bisherige Abs. 2 Satz 1 wird aufgehoben.

e) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Abs. 2 Satz 2 wird Satz 1.

bb) Die bisherigen Sätze 1 bis 5 werden Sätze 2  
bis 6. 

14. Art. 22 wird Art. 20 und in Abs. 2 wird das Wort „Ab-
satz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

15. Art. 23 wird Art. 21 und Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 6 wird der Punkt am Ende durch ein Kom-
ma ersetzt.

b) Folgende Nr. 7 wird angefügt: 
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„7. entgegen Art. 7 Abs. 6 ohne Erlaubnis tech-
nische Ortungsgeräte einsetzt.“

16. Die Art. 24 bis 26 werden die Art. 22 bis 24.

17. Art. 27 wird Art. 25 und Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Art. 6 Abs. 5 sowie Art. 7 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 
und Satz 4 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2035 
außer Kraft.“ 

§ 2

Änderung des  
Bayerischen Universitätsklinikagesetzes

In Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Universitätsklinika-
gesetzes (BayUniKlinG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 285, 
BayRS 2210-2-4-WK), das zuletzt durch §§ 1 und 2 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 709) ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „Art. 15a“ durch die 
Angabe „Art. 18“ ersetzt.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes

In Art. 73 Abs. 5a Satz 1 des Bayerischen Hoch-
schulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 
(GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), das durch § 3 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 709) geän-
dert worden ist, wird die Angabe „Abs. 5 Satz 2“ durch die 
Angabe „Abs. 5 Satz 4“ ersetzt.

§ 4

Änderung des  
HfP-Gesetzes

In Art. 1 Abs. 3 Satz 2 des HfP-Gesetzes (HfPG) 
in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS  
2211-2-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Art. 130e des Gesetzes vom 5. August 2022 
(GVBl. S. 414) geändert worden ist, wird die Angabe 
„Satz 2“ durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt. 

§ 5

Änderung des  
Bayerischen Personalvertretungsgesetzes

Das Bayerische Personalvertretungsgesetz  
(BayPVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. November 1986 (GVBl. S. 349, BayRS 2035-1-F), 
das zuletzt durch Art. 130f Abs. 1 des Gesetzes vom 
5. August 2022 (GVBl. S. 414) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In Art. 4 Abs. 4 Buchst. a wird die Angabe „57, 64, 67, 
68 und 82 BayHIG“ durch die Angabe „58, 65, 68, 69 
und 83 BayHIG“ ersetzt. 

2. In Art. 78 Abs. 1 Nr. 6 wird die Angabe „71, 74 und 75 
BayHIG“ durch die Angabe „71 und 74 BayHIG“ er-
setzt.

§ 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. 

München, den 23. Juni 2023

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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